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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung 
und somit Tag des Inkrafttretens ist der 
..................

Große Kreisstadt Waldkirch, den ..................

Michael Schmieder
Oberbürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung

Offenlage

Satzungsbeschluss

29.06.2022

07.01.2025 - 07.02.2025

.................. - ..................

..................

Die Planunterlage nach dem Stand vom 
11.09.2024 entspricht den Anforderungen des § 1 
PlanZV 90 vom 14.06.2021.
Verwendetes Koordinatensystem: ETRS89/UTM 
Verwendetes Höhenbezugssystem: NN

Planstand: 22.10.2025
Projekt-Nr: S-22-100
Bearbeiter: Sam/Pu/Rogg

Gemarkung Waldkirch

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes 
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften 
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Großen Kreistadt Waldkirch 
übereinstimmen.

Große Kreisstadt Waldkirch, den ..................

Michael Schmieder
Oberbürgermeister
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Darstellung Schnitt Villa Stadtrain - Bebauung Am Buchenbühl (ohne Maßstab) Darstellung Schnitt Straße Am Buchenbühl (ohne Maßstab)

zurückversetztes Attikageschoss nach Bebauungsvorschriften, Ziffer 1.3.3IV + A
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Darstellung Wendeanlage und Stellplätze
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